
Arbeiten auf oder neben der Straße

Antrag Bund (B)

Überprüfung der Baustelle VT-GR-SA-PG Bund

Vorschlag AG Konsolidierung 
Verfahren §90 StVO 
Bezeichnung (LBEZ)

Einbringungsa
rt (LEART)

Leistungs-kür
zel (LKZ)

Leistung 
definiert durch 

(LDEF)

Nutzung von Straßen und 
öffentlichem Grund

Arbeiten auf oder neben der Straße

[a) Bewilligung von Arbeiten auf oder 
neben der Straße einschließlich  
b) Verordnungen und                             
                             
c) Haltestellenverlegung]

VT-GR-SA-AN  

von Amts 
wegen



Teilleistung   

Teilleistung

Leistung erbracht 
durch (LERB)

Hierarchie 
(LHIER)

Kurzbeschreibung 
(LKURZ)

Leistungsgr
uppe

Leistung

Landesregierungen, 
Bezirkshauptmann-sc
haften und Magistrate, 
Gemeinden 

Bauarbeiten auf oder neben der Straße, die den 
Fahrzeug- oder Fußgängerverkehr beeinträchtigen, 
müssen bewilligt werden. Diese Bewilligung kann 
erteilt werden, wenn der Verkehr in zumutbarer Weise 
ev. unter Vorschreibung von Auflagen oder 
Befristungen aufrecht erhalten werden kann.Hierzu 
kann die Behörde Verordnungen erlassen oder die 
Verlegung von Haltestellen des Kraftlinienverkehrs 
anordnen. 

Straßenaufsichts-orga
ne, 
Bezirkshauptmann-sc
haften und Magistrate, 
Gemeinden

Die Polizei ist generell verpflichtet als Verkehrspolizei 
tätig zu sein und bei Bedarf einzuschreiten. Es kann 
aber die Behörde auch konkret den Auftrag erteilen 
besondere Überwachungstätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Straßenverkehr zu tätigen. 



Rechtsgrundlage Empfänger (LTEMPF)Rechtsform 
(LTRF)

Typisierung (LTYP)

§§ 90, 94a, 94b, 94d StVO                  
 §§ 43 Abs 1a, 94b und 94d StVO       
                                               
§§ 94 a, 94b Abs 6 und 97 StVO

Verwaltung 
hoheitlich

Alle Empfänger

[a) natürliche und 
juristische Personen          
                           b) 
Allgemeinheit und 
Antragsteller                      
         c) Allgemeinheit und 
Kraftfahrlinienbetreiber]

Bewilligung, Anordnung, 
Feststellung

[a) Bewilligung                 
                         
b)Verordnung                   
                    c) 
Verfügung]

§§ 94a,  94b,  96 Abs 6 und 97 Abs 1 
StVO

Verwaltung 
hoheitlich

Alle Empfänger

[Polizei, Allgemeinheit und 
Antragsteller]

Aufsichts-, Prüfungs- 
und Kontrolltätigkeit

[Auftrag]



Zuständigkeitstyp Lebens-situation

Ja Ja

Nein Nein

Präsentation 
im Internet

Formular

Standort Bauen
Verkehr

Standort Bauen
Verkehr


	§90_Kategorisierung

